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Die neue CD-Rom ,,SGV. NRW.“, Stand 1. Juli 2003, ist Ende Juli erhältlich.

Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten
Erlasse stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf
den kostenlosen Service im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 
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I.
20511

Berichtigung –
Auflagen der Justizbehörden in Strafverfahren

und im Gnadenverfahren; 
hier: Verpflichtung zur regelmäßigen 

Meldung bei der Polizei

Der RdErl. v. 24. 6. 2003 – IV A 2 – 2931 (SMBl. NRW.
20511) wird wie folgt berichtigt:

Im Kopf wird das Aktenzeichen „IV A 2 – 2931“ wie folgt
geändert: „ 44.2 – 2941“.

– MBl. NRW. 2003 S. 997.

20531
Vordruck zur Personenfahndung

– NW Pol KP 21 und 24 –

RdErl. d. Innenministeriums v. 7. 8. 2003 – 
42.2 – 6330/6434/5141

Mein RdErl. v. 9. 5. 1995 (SMBl. NRW. 20531) wird wie
folgt geändert:

1
In Nr. 1, 1. Satz, entfällt der Klammervermerk „(Anlage 1
und 2)“.

2
Nr. 1, 3. Satz, wird wie folgt gefasst:

„Die Vordrucke – einschließlich Ausfüllanleitung – wer-
den durch die Vordruckkommission des Landes Nord-
rhein-Westfalen konzipiert.“

3
In Nr. 2 entfällt der Klammervermerk „(Anlage 3)“.

4
Die Anlagen 1, 2 und 3 entfallen.

– MBl. NRW. 2003 S. 997.

2127
Todesbescheinigung

RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit, 
Soziales, Frauen und Familie v. 25. 7. 2003 – 

III 7–0261.1 –

Nach § 13 des Bestattungsgesetzes (BestG NRW) vom
17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313) darf eine Leiche oder
Totgeburt erst nach Einreichung der Todesbescheinigung
gemäß § 9 BestG beim Standesbeamten und nach Regis-
trierung des Sterbefalles bestattet werden. 

1

Allgemeines

1.1

Die Todesbescheinigung (selbstdurchschreibender Vor-
drucksatz) 1, 2) besteht aus dem Nichtvertraulichen
(Blatt 1) und dem Vertraulichen (Blätter 2 bis 5) Teil. Hin-
weise für die Ärztin und den Arzt zur Ausfüllung befin-
den sich in oder auf dem Sammelumschlag des Verlags,
der alle Unterlagen enthält – (Anlage) –. 

Die Todesbescheinigung muss die nach § 37 des Perso-
nenstandsgesetzes zur Eintragung in das Sterbebuch für
den Standesbeamten und die für die Bestattung erheb-
lichen Angaben enthalten. Der Vertrauliche Teil enthält
über die für die Identifikation der oder des Verstorbenen
erforderlichen Angaben hinaus die ärztlichen Eintragun-
gen über die Todesursache. 

1.2

Der Nichtvertrauliche Teil der Todesbescheinigung
(Blatt 1) ist für das Standesamt und zur Weiterleitung an
die untere Gesundheitsbehörde bestimmt. Er bleibt un-
verschlossen, damit die Hinterbliebenen und Bestat-
tungsbeauftragten die nichtvertraulichen Angaben ein-
schließlich etwaiger Warnhinweise zum Umgang mit der
Leiche einsehen können. 

1.3

Der im entsprechend gekennzeichneten Umschlag ver-
schlossene Vertrauliche Teil (Blätter 2 bis 4) der Todesbe-
scheinigung darf nur durch die Amtsärztin und den
Amtsarzt und dazu beauftragte Bedienstete eröffnet und
nur im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben der Behörde
verwendet werden. 

1.4

Blatt 5 der Todesbescheinigung verbleibt bei der ausstel-
lenden Ärztin oder beim ausstellenden Arzt. 

2

Anzeige und Beurkundung des Sterbefalles

2.1

Nach Ausfüllung der Todesbescheinigung legt die Ärz-
tin/der Arzt die Blätter 2 bis 4 so in den Umschlag für
den Vertraulichen Teil ein, dass in dem Datenfeld für
Vermerke des Standesbeamten (überschrieben: „Untere
Gesundheitsbehörde ...“) rechts oben auf dem Formular-
satz die vom Standesbeamten einzusetzenden Angaben
durch die im Umschlag vorgesehene Öffnung eingetragen
werden können. 

Den zur Anzeige des Sterbefalles verpflichteten Personen
händigt die Ärztin/der Arzt sowohl im dafür vorgesehe-
nen unverschlossenen Umschlag den Nichtvertraulichen
(Blatt 1) als auch im entsprechenden verschlossenen Um-
schlag den Vertraulichen Teil (Blätter 2 bis 4) der Todes-
bescheinigung zur Einreichung beim Standesbeamten
aus. Nach Beurkundung und Eintragung der Standes-
amtsbezeichnung und Sterbebuchnummer auf Blatt 1 so-
wie nach Vermerk der Standesamtsbezeichnung und
Sterbebuch- oder Vormerklistennummer durch die hier-
zu vorgesehene Öffnung des Umschlags auf dem Vertrau-
lichen Teil übersendet der Standesbeamte die Todesbe-
scheinigung – Blatt 1 sowie im ungeöffneten Umschlag
die Blätter 2–4  – unverzüglich der für den Sterbeort bzw.
Auffindeort der Leiche zuständigen unteren Gesund-
heitsbehörde. 

Die untere Gesundheitsbehörde nimmt Blatt 1 zu Blatt 2
(und überträgt Standesamtsbezeichnung und Sterbe-
buchnummer auf die Blätter 2 bis 4, sollten diese Anga-
ben fehlen). 

2.2
Kann die leichenschauende Ärztin/der leichenschauende
Arzt den Vertraulichen Teil noch nicht ausfüllen (z. B.
weil ein Obduktionsbefund erwartet wird), händigt sie/er
den zur Anzeige des Sterbefalles verpflichteten Personen
nur Blatt 1 zur Einreichung beim Standesbeamten aus.
Nach Eintragung der Standesamtsbezeichnung und der
Sterbebuch- oder Vormerklistennummer leitet der Stan-
desbeamte das Blatt der unteren Gesundheitsbehörde zu. 

Die Ärztin/der Arzt vervollständigt, sobald möglich, den
Vertraulichen Teil. Hat sie/er hierfür die Obduktion ver-
anlasst, vermerkt sie/er deren Ergebnis im Vertraulichen
Teil der Todesbescheinigung, kreuzt in diesem Teil in An-
gabe 24 das Feld „ja“ und in Angabe 25 das Feld „nein“
an (alternativ kann sie/er den Befund der Obdu-
zentin/des Obduzenten auf einem von dieser/diesem aus-
gefüllten und unterschriebenen Formular „Todesbeschei-
nigung NRW“ (Blätter 2 ff.) der selbstausgestellten To-

997

1) Zu beziehen bei Carl Link Verlag/DKV, Kolpingstr. 10, 96317 Kronach;
W. Kohlhammer Deutscher Gemeindeverlag GmbH, 70549 Stuttgart;
Verlag für Standesamtswesen, Postfach 10 15 44, 60015 Frankfurt; WWF
Druck + Medien GmbH, Am Eggenkamp 37-39, 48268 Greven; Behör-
denverlag Jüngling gbb GmbH & Co. KG, Weihenstephaner Str. 1, 85716
Unterschleißheim. 

2) Die „Technischen Hinweise für den Druck“ werden zur Platzersparnis
nicht veröffentlicht; sie sind beim Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie erhältlich.

Anlage
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desbescheinigung als Anlage beifügen und muss in die-
sem Fall in Angaben 24 und 25 des Vertraulichen Teils die
„ja“-Felder ankreuzen). Der Vertrauliche Teil wird von
der Ärztin/vom Arzt verschlossen und unmittelbar der
unteren Gesundheitsbehörde übersandt. Diese überträgt
die Standesamtsbezeichnung und die Sterbebuchnum-
mer aus Blatt 1 auf die ihr nun zugegangenen Blätter 2
bis 4. 

2.3

In den Fällen, in denen eine schnelle und zeitnahe Über-
mittlung der vollständigen Todesbescheinigung vom
Standesbeamten an das Gesundheitsamt aus organisato-
rischen Gründen (insbesondere bei Sammelpostverfahren
innerhalb der Kreisverwaltung oder bei zeitaufwändigem
Weiterversand über die Deutsche Post) nicht sicherge-
stellt werden kann, darf abweichend von Nr. 2.1 Absatz 2
Satz 2 und Nr. 2.2 Absatz 1 Satz 2 das Bestattungsunter-
nehmen die Todesbescheinigung nach der Eintragung
durch den Standesbeamten der unteren Gesundheitsbe-
hörde überbringen. 

Dadurch wird eine rechtzeitige und vollständige Unter-
richtung der unteren Gesundheitsbehörde bei räumlich
dezentral organisierten Kommunalverwaltungen erleich-
tert, soweit die Behörde dies nicht selbst im erforder-
lichen Zeitraum gewährleisten kann. 

Ich empfehle, die örtlichen Bestattungsunternehmen auf
diese Möglichkeit aufmerksam zu machen und mit ihnen
Verfahrensabsprachen zu treffen, soweit zweckdienlich. 

Soweit die Verwaltungen der Friedhöfe und/oder der
Feuerbestattungsanlagen Einblick in den nichtvertrau-
lichen Teil der Todesbescheinigung wünschen, empfehle
ich ergänzend den Hinweis an die Bestatter, 

– entweder das Original des nichtvertraulichen Teils vor
Einreichung der vollständigen Todesbescheinigung
beim Standesbeamten oder, wenn sie auch die Über-
mittlung an die untere Gesundheitsbehörde überneh-
men, spätestens vor Abgabe bei dieser Behörde 

– oder einen zur Bestätigung mit dem Firmenstempel des
Bestatters versehenen Abdruck des nichtvertraulichen
Teils vor oder nach Einreichung des Originals beim
Standesbeamten bzw. vor oder nach Abgabe des Origi-
nals bei der unteren Gesundheitsbehörde 

unverzüglich der Verwaltung des Friedhofs bzw. der Feu-
erbestattungsanlage vorzulegen. 

2.4

Kann der Sterbefall vorerst nur in das Verzeichnis der
angezeigten Sterbefälle eingetragen, aber noch nicht im
Sterbebuch beurkundet werden, so übersendet der Stan-
desbeamte – nachdem er 

– einen Abdruck des Blattes 1 erstellt, 

– die Standesamtsbezeichnung und die Vormerklisten-
nummer auf Blatt 1 vermerkt und 

– diese Daten zusätzlich durch die im verschlossenen
Umschlag vorgesehene Öffnung auf den Blättern 2–4
eingetragen hat (vgl. Nr. 2.1) –

die Todesbescheinigung (Blatt 1 sowie im verschlossenen
Umschlag die Blätter 2 bis 4) unverzüglich und nach Be-
urkundung des Sterbefalles den von ihm erstellten Ab-
druck des Blattes 1, sobald auf diesem die Sterbebuch-
nummer eingetragen worden ist, an die untere Gesund-
heitsbehörde. Diese überträgt die Sterbebuchnummer
auf die Blätter 2–4.

2.5

Die untere Gesundheitsbehörde vernichtet die Blätter 3
der verstorbenen Personen mit Wohnsitz außerhalb
Nordrhein-Westfalens (vgl. auch Nr. 4.1).

3

Prüfung durch die untere Gesundheitsbehörde

3.1

Die untere Gesundheitsbehörde überprüft die Lesbarkeit
der Diagnose und stellt sie erforderlichenfalls her; sie
prüft, ob Anhaltspunkte für die Annahme eines Todes aus
nicht natürlicher Ursache bestehen. In einem solchen

Fall sind unverzüglich zu benachrichtigen die Kreispoli-
zeibehörde und der Standesbeamte, der ggf. eine Berich-
tigung des Sterbebuches zu veranlassen hat. 

Veranlasst die untere Gesundheitsbehörde im Einzelfall,
z. B. aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, eine Obduk-
tion, so stellt sie sicher, dass deren Ergebnisse auf den
Blättern 2 bis 4 der Todesbescheinigung (Angaben 15 bis
19, 22 und 23) eingetragen oder dass die einzelnen Blät-
ter des vom Obduzenten verwendeten Todesbescheini-
gungs-Formulars (Obduktionsergebnis) fest mit den ent-
sprechenden Blättern der ursprünglichen ärztlichen To-
desbescheinigung verbunden werden (auf Nr. 2.5 wird
verwiesen).

3.2

Ein Leichenpass darf erst nach Vorliegen der Bescheini-
gung der unteren Gesundheitsbehörde über die ärztliche
Leichenschau – Anlage 1 (zu § 15) BestG NRW – ausge-
stellt werden. 

4

Statistische Auswertungen

4.1

Die für den Sterbe- bzw. Auffindeort der verstorbenen
Person zuständige untere Gesundheitsbehörde leitet die
Blätter 3, soweit die Verstorbenen ihren ersten Wohnsitz
zuletzt im Regierungsbezirk Münster hatten, dem Krebs-
register (siehe Nr. 4.2) zu. Die Blätter 3 der Verstorbenen
mit sonstigem ersten Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen
sowie die nach Bearbeitung vom Krebsregister zurücker-
haltenen Blätter 3 übersendet sie gesammelt der für den
jeweiligen ersten Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen zu-
ständigen unteren Gesundheitsbehörde; sie dürfen nur
von Beauftragten dieser Behörde eingesehen werden. 

Die Blätter 3 werden jeweils am 10. 1. und am 10. 7. des
Jahres den unteren Gesundheitsbehörden des ersten
Wohnsitzes in Nordrhein-Westfalen (soweit nicht Sterbe-
oder Auffindeort) übersandt. 

4.2

Das nach § 15 Gesundheitsdatenschutzgesetz NRW –
SGV. NRW. 21260 – eingerichtete Krebsregister erhält
Blatt 3 der Todesbescheinigung für die Dauer längstens
eines Monats. Zur Zeit ist Krebsregister gemäß Satz 1 le-
diglich das Epidemiologische Krebsregister für den Re-
gierungsbezirk Münster. Jede untere Gesundheitsbehörde
erteilt dem Krebsregister erbetene weitere Auskünfte aus
dem Nichtvertraulichen Teil der Todesbescheinigung. 

4.3

Die Blätter 4 der Todesbescheinigung werden von der un-
teren Gesundheitsbehörde monatsweise gesammelt und
bis zum 10. des Folgemonats dem Landesamt für Daten-
verarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen zugelei-
tet. Dort werden sie nach ICD-Codierung und nach Über-
nahme der für die Todesursachenstatistik erforderlichen
Daten vernichtet. 

4.4

Bei Transport und Postversand von Ausfertigungen der
Todesbescheinigung ist durch geeignete Maßnahmen si-
cherzustellen, dass ein Zugriff Unbefugter nicht erfolgen
kann (z. B. Transport in versiegeltem Umschlag durch
Boten, Postversand als Einschreiben, Paket mit Rück-
schein).

5

Aufbewahrung und wissenschaftliche Auswertung

5.1

Die bei den unteren Gesundheitsbehörden verbleibenden
Blätter 1 und 2 der Todesbescheinigung sind 10 Jahre
aufzubewahren. Die darin enthaltenen personenbezoge-
nen Angaben unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. 

5.2

Für die Übermittlung von Daten aus Todesbescheinigun-
gen über die in Nummer 4 genannten Zwecke hinaus an
Dritte und zu Forschungszwecken sind die Vorschriften
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen – DSG

998



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 37 vom 9. September 2003

NRW – (Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 [GV. NRW.
S. 542]), in der jeweils geltenden Fassung – SGV. NRW.
20061 – entsprechend anzuwenden. 

5.3

Von der Herausgabe der Original-Todesbescheinigungen
ist grundsätzlich abzusehen. 

6

Übergangsregelung

Bis zum 31. März 2004 dürfen sowohl die bisherigen als
auch die neuen Vordrucksätze verwendet werden. 

7

In-Kraft-Treten

Dieser Runderlass tritt am 1. 10. 2003 in Kraft; gleichzei-
tig tritt der RdErl. d. Ministeriums für Frauen, Jugend,
Familie und Gesundheit v. 20. 6. 2001 (SMBl. NRW. 2127)
außer Kraft. 
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Anlage

Anleitung
zum Ausfüllen der Todesbescheinigung NRW

Verfahrensablauf

1. Angaben 1 bis 10 (Personalangaben, Sterbezeitpunkt/Auffindedatum) eintragen. (Durchschreibeverfahren möglich,
bitte kräftig durchschreiben.) 

2. Nichtvertraulichen Teil und Vertraulichen Teil (diesen bitte kräftig durchschreiben) zu den weiteren Angaben ge-
sondert ausfüllen. 

3. Alle Formulare in Angabe 18 des Nichtvertraulichen und Angabe 30 des Vertraulichen Teils gemäß Fragebeant-
wortung ankreuzen, unterschreiben und stempeln (soweit Unterschriften oder Stempel im Durchschreibeverfahren
nicht lesbar) – Durchschreibeverfahren für alle Blätter möglich –. 

4. Blatt 1 (Nichtvertraulicher Teil) abtrennen. Es wird unverzüglich im hellgrünen Umschlag dem Veranlasser der Lei-
chenschau zur Weiterleitung ausgehändigt. 

5. Zur Erleichterung der Weiterbearbeitung durch die amtlichen Stellen und zur Gewährleistung des Datenschutzes
müssen die Blätter 2 bis 4 (Vertraulicher Teil) sorgfältig so in den Umschlag eingelegt werden, dass der Standesbe-
amte in dem Datenfeld rechts oben auf dem Formularsatz (überschrieben: „Untere Gesundheitsbehörde ...“) seine
Angaben durch die im Umschlag hierzu vorgesehene Öffnung eintragen kann. Dieses Datenfeld muss also durch die
Öffnung im Umschlag sichtbar sein. 

Blätter 2 bis 4 werden im zugeklebten hellroten Umschlag (Vertraulicher Teil der Todesbescheinigung für das Stan-
desamt zur Weiterleitung an die untere Gesundheitsbehörde [bisher „Gesundheitsamt“]) im Regelfall ebenfalls dem
Veranlasser der Leichenschau zur Weiterleitung unverzüglich übergeben. 

Verzögert sich die Ausfüllung des Vertraulichen Teils (weil z. B. ein Sektionsbefund erwartet wird), so wird dem Ver-
anlasser der Leichenschau nur Blatt 1 unverzüglich zur Weiterleitung an das Standesamt ausgehändigt. Nach ab-
schließender Ausfüllung des Vertraulichen Teils (vgl. „Erläuterungen im Einzelnen“, Nr. 9) übersendet die ausstel-
lende Ärztin/der ausstellende Arzt den zugeklebten Umschlag für den Vertraulichen Teil, in den die Blätter ver-
schlossen worden sind, unverzüglich der unteren Gesundheitsbehörde. 

Blatt 3 wird vom Krebsregister bzw. der unteren Gesundheitsbehörde des nordrhein-westfälischen Wohnsitzes (bei
abweichendem Sterbeort) benötigt. 

Blatt 4 dient der amtlichen Todesursachenstatistik. Hierfür dürfen die zuständigen Behörden im Rahmen ihrer Auf-
gabenstellung die erforderlichen Daten erheben. 

6. Blatt 5 behält die Ärztin/der Arzt bei den eigenen Unterlagen. Es ist wenigstens 120 Monate nach Ausstellung auf-
zubewahren und danach, wenn ärztlicherseits keine Einsichtnahme in diese Unterlagen mehr erwartet wird, zu ver-
nichten. 

Erläuterungen
im Einzelnen für die Ärztin/den Arzt

1. Jede Ärztin und jeder Arzt ist verpflichtet, die Leichenschau vorzunehmen und die Todesbescheinigung auszustel-
len. Sie/er hat die Leichenschau unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) nach Erhalt der Anzeige des Todesfalles
vorzunehmen und die Todesbescheinigung dem Veranlasser der Leichenschau unmittelbar danach auszuhändigen.
Die Ausstellung der Todesbescheinigung ist keine bloße Formalität; die Ärztin/der Arzt ist bei der Leichenschau
keineswegs von der Sorgfaltspflicht entbunden. Die amtliche Todesbescheinigung darf nur erteilt werden (Angabe
18 des Nichtvertraulichen Teils [Blatt 1] sowie Angabe 30 des Vertraulichen Teils [Blätter 2 ff.]), wenn sichere Zei-
chen des Todes vorhanden sind und nachdem eine sorgfältige Leichenschau an der unbekleideten Leiche oder Tot-
geburt unter Einbeziehung der gesamten Körperoberfläche einschließlich des Rückens, der behaarten Kopfhaut
und aller Körperöffnungen durchgeführt wurde; eine Teilbesichtigung der Leiche oder Totgeburt entspricht nicht
der gebotenen Sorgfalt. 

2. Die Angabe 10 des Nichtvertraulichen und des Vertraulichen Teils der Todesbescheinigung tritt nur in den Fällen
hilfsweise an die Stelle der Angabe 9 beider Teile der Todesbescheinigung, wenn die Ärztin/der Arzt den Sterbe-
zeitpunkt nicht selbst beurteilen oder ihn nicht aufgrund der Angaben Angehöriger der/des Verstorbenen oder
Dritter bestimmen kann. Deshalb darf die Angabe 10 nicht im Regelfall, sondern nur als Hilfslösung die Angabe 9
ersetzen.

3. Können für den Ort des Todes bzw. der Leichenauffindung Straße/Hausnummer (Angaben 11, 12 des Nichtver-
traulichen Teils) nicht genannt werden, etwa weil die Stelle nicht in einer Straße liegt, so ist die Örtlichkeit auf an-
dere geeignete Weise zu bezeichnen (z. B. „Düsseldorf, Hofgarten, Napoleonsberg“).

4. Die Todesbescheinigung ist auch für totgeborene oder in der Geburt verstorbene Leibesfrüchte mit einem Gewicht
von wenigstens 500 g auszufüllen. Zusätzlich ist hier Angabe 13 des Nichtvertraulichen Teils (Blatt 1) erfragt.

5. Ergeben sich aus dem Befundmuster am Leichnam oder der Totgeburt, aus der Auffindungssituation sowie den
Umständen des Todes Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod (Nichtvertraulicher Teil, Angabe 14) – auch
Unfalltodesfälle sind nicht natürlich –, so soll die Ärztin/der Arzt die dazu auf Blatt 1 vermerkten Hinweise auf
den Blättern 2 ff. des Vertraulichen Teils (dort Angabe 20) durch genauere Angaben dokumentieren. Von der Ärz-
tin/vom Arzt wird keine kriminalistische oder juristische Beweisführung verlangt; die Angaben bieten lediglich ei-
ne Hilfe bei der Entscheidung über weitere Ermittlungen im Hinblick auf einen nicht natürlichen Tod.
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6. Hirntod (Vertraulicher Teil, Blätter 2 ff. in Angabe 11) darf nur gemäß den Kriterien der Bundesärztekammer fest-
gestellt werden.

7. Unter der Rubrik „Todesursache“ (Vertraulicher Teil, Blätter 2 ff., Angaben 15–19) ist der Krankheitsverlauf ge-
mäß den Regeln der WHO in einer Kausalkette leichenschauärztlich zu dokumentieren. Dabei sind 

in Zeile I a) die unmittelbar zum Tode führende Krankheit, 

in Zeilen I b) und I c) die vorangegangenen Ursachen – Krankheiten, die die unmittelbare Todesursache unter
Ia) herbeigeführt haben (falls möglich, weitere Detaillierung der Verursachungskette 
in den Zeilen I b 1) und I b 2), mit der ursprünglichen Ursache (Grundleiden) an letzter
Stelle –,

in Zeile II andere wesentlichen Krankheiten – Krankheiten, die zum Tode beigetragen haben, 
ohne mit der unmittelbaren Todesursache oder dem Grundleiden im Zusammenhang zu
stehen – 

anzugeben.

8. Bei Unfall, Vergiftung, Gewalteinwirkung oder Selbsttötung ist die äußere Ursache der Schädigung (Vertraulicher
Teil [Blätter 2 ff.], Angabe 20) zu vermerken (z. B. „Sturz von der Leiter“, „Selbsttötung durch Erhängen“). Bei
Unfällen ist zusätzlich die Unfallkategorie anzukreuzen (Vertraulicher Teil, Blätter 2 ff., Angabe 21).

9. Veranlasst die leichenschauende Ärztin/der leichenschauende Arzt eine Sektion/Obduktion und übernimmt deren
Ergebnis in die Todesbescheinigung, wird im Vertraulichen Teil in Angabe 24 „ja“ und in Angabe 25 „nein“ ange-
kreuzt. Alternativ kann sie/er stattdessen den Befund der Obduzentin/des Obduzenten auf einem von dieser/die-
sem ausgefüllten und unterschriebenen Formular „Todesbescheinigung NRW“ (Blätter 2 ff.) der selbstausgestell-
ten Todesbescheinigung als Anlage beifügen; in diesem Fall sind in Angaben 24 und 25 des Vertraulichen Teils die
„ja“-Felder anzukreuzen.

10. Kann bei einer Frühgeburt (Vertraulicher Teil, Angabe 29 der Blätter 2 ff.) die Schwangerschaftswoche nicht fest-
gestellt werden, genügt die Einsetzung eines Fragezeichens in das für die Schwangerschaftswochenzahl vorgese-
hene Feld. Wird die Wochenzahl geschätzt, ist ein „ca.“ der Zahl voranzusetzen.

11. Auf die Strafbarkeit vorsätzlich falscher Angaben wird ausdrücklich hingewiesen.

12. Bei ungeklärter oder nicht natürlicher Todesart unterbricht die Ärztin/der Arzt – will sie/er sich nicht einem mög-
lichen Vorwurf der Strafvereitelung aussetzen – nach sicherer Feststellung des Todes die weitere Leichenschau so-
fort, unterrichtet unverzüglich die Polizeibehörde und verhindert bis zum Eintreffen der Polizei nach Möglichkeit
Veränderungen an der Leiche und am Auffindeort.

Die Ärztin/der Arzt unterrichtet auch dann die Polizeibehörde, wenn die Identität der Leiche oder der Totgeburt nicht
geklärt werden kann. 

Inhalt

Nachstehend genannte Behörde: Behörde des Sterbeorts (falls Sterbeort nicht bekannt, des Auffindeorts), soweit nicht
ausdrücklich eine andere Behörde vorgesehen.

Nichtvertraulicher Teil

Blatt 1 für untere Gesundheitsbehörde über Standesamt
– hellgrün – 

Vertraulicher Teil 

Blatt 2 für untere Gesundheitsbehörde zum Verbleib
– hellrot –

Blatt 3 für untere Gesundheitsbehörde zur Einsichtgewährung an Krebsregister und zur Weiterleitung an unte-
re Gesundheitsbehörde der Wohnsitzgemeinde
– hellblau – 

Blatt 4 für untere Gesundheitsbehörde zur Weiterleitung an LDS
– gelb –

Blatt 5 für ausstellenden Arzt zum Verbleib
– papierfarben – 

2 Umschläge (1 Umschlag zugleich als Sammelumschlag, falls nicht gesonderter Sammelumschlag) 
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6302
Bearbeitung von Prüfungsmitteilungen 

des Landesrechnungshofs

RdErl. d. Finanzministeriums 
v. 7. 8. 2003 –  I 3 – 0114 – 0 

1
Es ist mein Bestreben, die jährliche Haushaltsrechnung
so schnell wie möglich aufzustellen und dem Landtag zu-
zuleiten. Dadurch wird dem Landtag über alle Einnah-
men und Ausgaben des Landes Rechnung gelegt und zu-
gleich eine der beiden Voraussetzungen für einen Be-
schluss des Landtags über die Entlastung der Landesre-
gierung erfüllt.

2
Die andere Voraussetzung für den Entlastungsbeschluss
des Landtags ist der Jahresbericht des Landesrechnungs-
hofs über das Ergebnis seiner Prüfungen, soweit es wegen
der Haushaltsrechnung für die Entlastung der Landesre-
gierung von Bedeutung sein kann. Abgesehen von den
Mitteilungen im Jahresbericht, die sich auf die letzte von
mir aufgestellte Haushaltsrechnung beziehen, enthält der
Jahresbericht Prüfungsergebnisse, deren Aktualität ent-
scheidend davon abhängt, wie schnell die geprüften Stel-
len der Landesverwaltung auf die einzelnen Prüfungs-
mitteilungen des Landesrechnungshofs reagieren, insbe-
sondere davon, ob die vom Landesrechnungshof gesetz-
ten Termine für die Beantwortung eingehalten werden.
Deshalb bitte ich im Interesse einer möglichst zügigen
Entlastung der Landesregierung Folgendes zu beachten:

2.1
Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofs sind von
der Dienststelle zu beantworten, an die die Prüfungsmit-
teilungen gerichtet sind. Die Antworten sind dem Lan-
desrechnungshof unmittelbar zuzuleiten. Die etwa vorge-
setzte Dienststelle ist durch Übersendung eines Abdrucks
der Antworten zu unterrichten. Die oder der Beauftragte
für den Haushalt hat die erschöpfende und fristgerechte
Beantwortung der Prüfungsmitteilungen zu überwachen.

2.2
Prüfungsmitteilungen des Landesrechnungshofs sind
vordringlich und mit besonderer Beschleunigung zu be-
antworten. Sie sind deshalb sofort an die für die Beant-
wortung zuständigen Bearbeiterinnen und Bearbeiter
weiterzuleiten. Fristverlängerungen sind nur in Ausnah-
mefällen zu beantragen, wenn nach der Eigenart der Sa-
che die Einhaltung der Frist tatsächlich nicht möglich ist.
Solche Anträge sind möglichst frühzeitig zu stellen und
eingehend zu begründen.

2.3
Die Prüfungsmitteilungen sind kurz, aber dennoch so er-
schöpfend zu beantworten, dass weitere Rückfragen ver-
mieden werden. Alle für die Beantwortung hilfreichen
Unterlagen sind der Antwort als Anlagen beizufügen.

3
Mein RdErl. v. 30. 4. 1968 (SMBl. NRW. 6302) wird aufge-
hoben.

– MBl. NRW. 2003 S. 1009.

74
Zuordnung von Bodenaushub 

zu Abfallschlüsseln 
der Verordnung zur Einführung 

des Europäischen Abfallkatalogs 
(EAKV)

RdErl. d. Ministeriums 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 
IV-4 – 180 v. 6. 8. 2003

Der RdErl. des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft v. 22. 3. 1999 – IV A 6 – 180 (MBl.
NRW. S. 598) wird aufgehoben.

– MBl. NRW. 2003 S. 1009.

780
Bestimmungen über Ausbildung, 

Prüfung und Anerkennung 
landwirtschaftlich-technischer Assistentinnen 

und Assistenten

RdErl. d. Ministeriums 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 
II 7 – 2544.02 – v. 6. 8. 2003 

Der RdErl. v. 30. 1. 1953 – II B 1 – 281/53 – (SMBl. NRW.
780), zuletzt geändert durch RdErl. v. 14. 8. 2000 (MBl.
NRW. 2000 S. 995) wird wie folgt geändert:

Nach § 12 wird eingefügt:

„§13 
Anerkennung 

von Bildungsnachweisen

Die Anerkennung von Bildungsnachweisen erfolgt durch
die zuständige Behörde.“

– MBl. NRW. 2003 S. 1009.

7830
Ausbildung 

in der bakteriologischen 
Fleischuntersuchung

RdErl. d. Ministeriums 
für Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz – 
VI-1 – 40.72.03 
v. 30. 7. 2003

1

Unter Bezugnahme auf Kapitel II Nr. 5.3 der Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amt-
lichen Untersuchung nach dem Fleischhygienegesetz 
und dem Geflügelfleischhygienegesetz (AVVFlH) vom 
19. Februar 2002 (BAnz. Nr. 44a vom 5. März 2002) in
Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über das
Arbeiten mit Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-
Verordnung) vom 25. November 1985 (BGBl. I S. 1845) in
der jeweils geltenden Fassung, werden die Staatlichen
Veterinäruntersuchungsämter und das Chemische Lan-
des- und Staatliche Veterinäruntersuchungsamt Münster
zur Ausbildung von amtlichen Tierärzten in der bakte-
riologischen Fleischuntersuchung zugelassen. 

1.1

Die Ausbildung in der bakteriologischen Fleischuntersu-
chung umfasst die bakterioskopische und bakteriologi-
sche Fleischuntersuchung sowie die Untersuchung auf
Hemmstoffe in Muskulatur, Niere und Leber gemäß Ka-
pitel IV Nr. 2, 4 und 5 AVVFlH. Eine täglich nur stunden-
weise Unterrichtung neben sonstiger Berufsausübung
kann nicht als Sachkunde im Sinne der Nummer 5.3 der
AVVFlH bzw. als Ausbildung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2
der Tierseuchenerreger-Verordnung angesehen werden. 

1.2

Während des Ausbildungslehrgangs müssen die Teilneh-
mer eingehend mit den Vorschriften gemäß Kapitel IV
Nr. 2, 4 und 5 AVVFlH über die bakterioskopische und
bakteriologische Fleischuntersuchung, der Untersuchung
auf Hemmstoffe in Muskulatur, Niere und Leber sowie
mit der Fleischhygiene-Verordnung und der Geflügel-
fleischhygiene-Verordnung vertraut gemacht und ihre
Kenntnisse in der allgemeinen und speziellen Mikrobio-
logie – einschließlich der Nährbodenherstellung – er-
weitert werden. Sofern eine Ausbildung in der histologi-
schen Fleischuntersuchung gemäß Kapitel IV Nr. 3
AVVFlH notwendig ist, kann die Ausbildung entspre-
chend ergänzt werden.

2

Zum Abschluss des Ausbildungslehrgangs erhält der
Teilnehmer einen Berechtigungsschein zur selbständigen
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Ausübung der bakteriologischen Fleischuntersuchung
und des Hemmstofftestes. Dieser Berechtigungsschein
darf von dem Lehrgangsleiter nur dann ausgestellt wer-
den, wenn 

2.1

der Teilnehmer sich einer mindestens dreimonatigen
Ausbildung unterzogen, 

2.2

der Lehrgangsleiter sich davon überzeugt hat, dass der
Teilnehmer die erforderlichen Kenntnisse und Übungen
(Nr. 1.2) erworben hat. 

3

Wird die bakteriologische Fleischuntersuchung nach der
Ausbildung nicht innerhalb eines Jahres aufgenommen
oder wird sie für mehr als drei Jahre unterbrochen, er-
lischt die Berechtigung. Diese kann über die erfolgreiche
Teilnahme an einem vierwöchigen Kurs wiedererlangt
werden.

4

Sofern in Untersuchungsstellen lediglich Untersuchun-
gen nach Kapitel IV Nr. 5 durchgeführt werden sollen,
kann die Behörde auch auf andere geeignete Weise prü-
fen, ob der entsprechende Sachverstand gewährleistet ist.

5

Für die Teilnahme an den Lehrgängen zur Ausbildung in
der bakteriologischen Fleischuntersuchung kann von der
Ausbildungsstätte ein Entgelt von bis zu 150,00 Euro je
Lehrgangsteilnehmer erhoben werden. 

6

Für etwaige Unfälle von Lehrgangsteilnehmern kommt –
abgesehen von Amtspflichtverletzungen – eine Haftung
des Landes nicht in Betracht. 

7

Dieser Erlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in
Kraft. Gleichzeitig tritt der Erlass vom 3. 8. 1995 – II C 4
– 3011-3765 – (SMBl. NRW. 7830) außer Kraft.

– MBl. NRW. 2003 S. 1009.

922
Lautsprecher- und Plakatwerbung 

aus Anlass von Wahlen, 
Volksinitiativen, Volksbegehren 

und Volksentscheiden 
in Nordrhein-Westfalen

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Verkehr, 
Energie und Landesplanung – III B 2 – 22-33 – 

u. d. Innenministeriums – 
11/20-10.10 – v. 8. 8. 2003

1

Nach § 33 Abs. 1 Nr. 1 Straßenverkehrs-Ordnung – StVO
– ist der Betrieb von Lautsprechern, nach § 33 Abs. 1 Nr. 3
StVO auch die Plakatwerbung auf öffentlichen Straßen
außerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn da-
durch Verkehrsteilnehmer in einer den Verkehr gefähr-
denden oder erschwerenden Weise belästigt oder abge-
lenkt werden können. Auch durch innerörtliche Werbung
und Propaganda darf der Verkehr außerhalb geschlosse-
ner Ortschaften nicht in solcher Weise gestört werden.

Von diesem Verbot werden hiermit gem. § 46 Abs. 2 Satz 1
StVO für Lautsprecher- und Plakatwerbung 

1.1

aus Anlass von Europa-, Bundestags-, Landtags- und
Kommunalwahlen sowie 

1.2

zur Vorbereitung oder Durchführung von Volksinitiati-
ven, Volksbegehren oder Volksentscheiden nach Arti-

kel 67a, 68 der Landesverfassung und nach dem Gesetz
über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren
und Volksentscheid (VIVBVEG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. April 2002 (GV. NRW.
S. 130/SGV. NRW. 1111) die unter den Nrn. 2 und 3 auf-
geführten Ausnahmen genehmigt. Die Ausnahmen gelten
in den Fällen der Nr. 1.2 auch für Vereinigungen, die aus
Anlass einer Volksinitiative, eines Volksbegehrens oder
eines Volksentscheides tätig werden. 

2

Abweichend von § 33 Abs. 1 Nr. 1 StVO darf 

2.1

Lautsprecherwerbung nach Nr. 1.1 während der letzten
4 Wochen vor der Wahl, außer am Wahltag selbst, (vgl.
§ 10 Abs. 3 Landes-Immissionschutzgesetz (LImschG –
SGV. NRW. 7121) sowie 

2.2

Lautsprecherwerbung nach Nr. 1.2

2.2.1 

bei Volksinitiativen vom Tage der Veröffentlichung der
Zulassung der Listenauslegung (§ 4 i.V. mit § 11 Abs. 1
VIVBVEG) bis zum Ablauf der Eintragungs- oder Nach-
frist (§ 4 i.V. mit §§ 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 15 Abs. 2 
VIVBVEG),

2.2.2

bei Volksbegehren vom Tage der Veröffentlichung der Zu-
lassung der Listenauslegung (§ 11 Abs. 1 VIVBVEG) bis
zum Ablauf der Eintragungs- oder Nachfrist (§§ 12
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 15 Abs. 2 VIVBVEG) und

2.2.3 

bei Volksentscheid vom Tage der Veröffentlichung des
Abstimmungstages bis zum Tage vor dem Abstimmungs-
tag, nicht jedoch am Abstimmungstag selbst (§ 25 
VIVBVEG)

unter Beachtung folgender Nebenbestimmungen durch-
geführt werden:

– Die Lautsprecherwerbung darf nicht zur Gefährdung
des Straßenverkehrs führen; sie muss insbesondere auf
verkehrsreichen Straßen (z. B. Ortsdurchfahrten im
Zuge der Bundesstraßen) sowie an Verkehrsknoten-
punkten unterbleiben. Sie ist ferner unzulässig in der
Zeit von 22.00 bis 7.00 Uhr und in Wohngebieten darü-
ber hinaus auch während der Zeit von 13.00 bis 15.00
Uhr.

– Zur Verringerung der Lärmbelästigung sind Musikstü-
cke zwischen den einzelnen Durchsagen so kurz wie
möglich zu halten.

3

Abweichend von § 33 Abs. 1 Nr. 3 StVO darf

3.1

Plakatwerbung nach Nr. 1.1 innerhalb einer Zeit von drei
Monaten unmittelbar vor dem Wahltag

3.2

Plakatwerbung nach Nr. 1.2 während des in Nr. 2.2 ge-
nannten Zeitraumes außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten 

unter Beachtung folgender Nebenbestimmungen durch-
geführt werden:

– Die Plakatwerbung ist unzulässig im Bereich von
Kreuzungen und Einmündungen, vor Bahnübergängen
und am Innenrand von Kurven.

– Die Plakatwerbung darf nach Ort und Art der Anbrin-
gung sowie nach Form und Farbe der Plakate nicht zu
Verwechslungen mit Verkehrszeichen und -einrichtun-
gen Anlass geben oder deren Wirkung beeinträchtigen.
Auf § 33 Abs. 2 StVO wird hingewiesen.

– Vor Beginn der Plakatwerbung sind die für die Durch-
führung von § 45 StVO zuständigen Straßenverkehrs-
behörden über die Vorhaben der Plakatwerbung zu
unterrichten, damit diese Behörden ggf. die für die Si-
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cherheit des Verkehrs erforderlichen zusätzlichen Auf-
lagen jeweils nach den örtlichen Gegebenheiten festle-
gen können.

4

Die Ausnahmegenehmigungen nach Nrn. 1 bis 3 werden
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
Für den Widerruf in Einzelfällen sind die Bezirksregie-
rungen zuständig. 

5

Soweit die Träger der Straßenbaulast oder die Straßen-
baubehörden oder die Gemeinden zur Erteilung von Er-
laubnissen, Zustimmungen oder Genehmigungen befugt
sind (vgl. §§ 8, 9 Bundesfernstraßengesetz [FStrG – BGBl.
III 911-1], §§ 18, 19, 25 bis 28 Straßen- und Wegegesetz
des Landes Nordrhein-Westfalen [StrWG NRW – SGV.
NRW. 91]), wird gebeten, entsprechend zu verfahren, so-
fern es sich nicht um Bundesautobahnen handelt. Es wird
ferner gebeten, von der Erhebung von Sondernutzungs-
gebühren abzusehen.

6

Der Gem. RdErl. v. 29. 6. 1979 – SMBl. NRW. 922 – wird
aufgehoben.

– MBl. NRW. 2003 S. 1010.

9220
Zuständigkeit und Zustimmungspflicht 

für die Anordnung und Entfernung 
von Verkehrszeichen 

und Verkehrseinrichtungen

RdErl. d. Ministeriums für Verkehr, 
Energie und Landesplanung v. 31. 7. 2003 – 

III B 3 – 78-45/2 –

Um einheitliche Maßnahmen nach § 45 Straßenverkehrs-
Ordnung (StVO) für die Anbringung und Entfernung von
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sicherzu-
stellen, ist in Vollzug des § 44 Abs. 1 Satz 2 StVO und der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-
kehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu § 45 „Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen“ wie folgt zu verfahren:

1

Die Zustimmung des Ministeriums ist erforderlich für
Anordnungen zur Anbringung und Entfernung der fol-
genden Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen auf
Autobahnen:

Wechsellichtzeichen und Dauerlichtzeichen (§ 37 StVO),
Wechselverkehrszeichen,
Zeichen 330 Autobahn,
Zeichen 334 Ende der Autobahn
und bei folgenden Verkehrszeichen auf Bundesstraßen in
der Baulast des Bundes: 
Zeichen 331 Kraftfahrstraße,
Zeichen 336 Ende der Kraftfahrstraße.

2

Die Bezirksregierungen ordnen die Anbringung und Ent-
fernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
auf Autobahnen (einschließlich der Zeichen 330 und 334)
an (§ 6 Abs. 2 der Verordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen über die Bestimmung der zuständigen Behör-
den nach der StVO).

2.1

Zur Anbringung und Entfernung der folgenden Ver-
kehrszeichen ist die Zustimmung der Bezirksregierungen
einzuholen:

Verkehrszeichen mit dem Sinnbild „Kennzeichnungs-
pflichtige Kraftfahrzeuge mit explosionsgefährlichen
oder leicht entzündlichen Stoffen:
Zeichen 261 Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraft-
fahrzeuge mit gefährlichen Gütern,

Zeichen 269 Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährden-
der Ladung,
Zeichen 386 Hinweiszeichen im Nahbereich touristisch
bedeutsamer Ziele, soweit es sich um Anordnungen der
Kreise und kreisfreien Städte bzw. Mittleren und Großen
kreisangehörigen Städte handelt.
Zeichen 386 Kennzeichnung von Touristikstraßen außer-
halb der Autobahnen,
Zeichen 460 Bedarfsumleitungen, Maßnahmen nach § 45
Abs. 8 Satz 2 StVO.

2.2 

Bei Autobahnanschlussstellen ist aus Gründen der Kon-
tinuität und Einheitlichkeit auch für die Anbringung und
Entfernung der wegweisenden Beschilderung auf den an-
geschlossenen Straßen im Bereich zwischen den Zeichen
440 „Vorwegweiser zur Autobahn“ (einschließlich dieser
Zeichen) die Zustimmung der Bezirksregierungen erfor-
derlich. Ferner haben die Bezirksregierungen an Auto-
bahnanschlussstellen der Anordnung von Lichtzeichen-
anlagen und deren Programmgestaltung zuzustimmen.
Der Anordnung des Grünpfeilschildes (§ 37 Abs. 2) bei
Lichtzeichenanlagen an Außerortsstraßen hat die Be-
zirksregierung zuzustimmen.

3

Für Maßnahmen nach § 45 StVO sind in Mittleren und
Großen kreisangehörigen Städten die örtlichen Ord-
nungsbehörden, im Übrigen die Kreisordnungsbehörden
zuständig (§ 6 Abs. 1 bzw. § 1 der Verordnung über die
Bestimmung der zuständigen Behörden nach der Stra-
ßenverkehrs-Ordnung).

4

Die Bestandsführungsaufgaben im Sinne der Verwal-
tungsvorschrift zu Zeichen 386 StVO obliegen bei:

Hinweiszeichen im Nahbereich touristisch bedeutsamer
Ziele den Kreisen bzw. kreisfreien Städten,
Kennzeichnung von Touristikstraßen außerhalb der
Autobahnen den Bezirksregierungen,
Unterrichtungstafeln über Landschaften und Sehens-
würdigkeiten entlang der Autobahnen dem Landesbe-
trieb Straßenbau NRW.

5

Alle weiteren in der VwV-StVO zu § 45 in Zusammen-
hang mit der Anordnung zur Anbringung und Entfer-
nung von Verkehrszeichen genannten Zustimmungsvor-
behalte entfallen.

Der RdErl. d. Ministers für Stadtentwicklung, Wohnen
und Verkehr v. 14. 11. 1988 (SMBl. NW. 9220) wird aufge-
hoben.

– MBl. NRW. 2003 S. 1011.

923
Hinweise für die Träger 
von öffentlichen Schulen 

und Schulen in privater Trägerschaft 
(Ersatzschulen) 

sowie für die Verkehrsverbünde, 
-gemeinschaften und Verkehrsunternehmen 
zum Schülerticket in Nordrhein-Westfalen

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Verkehr, 
Energie und Landesplanung, 

d. Innenministeriums 
und d. Ministeriums für Schule, 
Jugend und Kinder v. 25. 6. 2003 

(II B 1-47-51.6)

Der Gem. RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft und
Mittelstand, Energie und Verkehr, d. Innenministeriums
und d. Ministeriums für Schule, Wissenschaft und For-
schung v. 25. 1. 2001 (MBl. NRW S. 402), wird wie folgt
geändert:
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1

In der Überschrift werden die Wörter „für die Träger von
öffentlichen Schulen und Schulen in privater Träger-
schaft (Ersatzschulen) sowie für die Verkehrsverbünde, 
-gemeinschaften und Verkehrsunternehmen“ gestrichen.

2

Die Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Schülerticket-Modelle

Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) und im Ver-
kehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) werden flächende-
ckend sowie im Aachener Verkehrsverbund (AVV) für
die Schulen im Stadtgebiet Aachen und in einigen
Städten im Kreis Aachen Schülertickets angeboten. 

VRR, VRS und AVV bieten ein optionales Modell an.
Entscheidet sich ein Schulträger im Rahmen der
kommunalen Selbstverwaltung oder der  Schulträger
einer Ersatzschule, das Schülerticket an seinen Schu-
len einzuführen, erhebt er von den nach der Schüler-
fahrkostenverordnung (SchfkVO) freifahrtberechtig-
ten Schülerinnen und Schülern einen Eigenanteil
nach § 7 Abs. 1 SchFG; alle übrigen Schülerinnen und
Schüler können selbst entscheiden, ob sie ein sehr
preisgünstiges Schülerticket als Jahresabonnement
erwerben. 

Der VRS bietet alternativ auch ein schulbezogenes
Solidarmodell an. Für alle Schülerinnen und Schüler
der jeweiligen Schule wird das Ticket abgenommen.
Die Kosten von Tickets derjenigen Schülerinnen und
Schüler, die das Ticket nicht abnehmen wollen, wer-
den auf die das Ticket abnehmenden Schülerinnen
und Schüler umgelegt oder von einem Dritten (z. B.
Sponsor) übernommen.“

– MBl. NRW. 2003 S. 1011.

II.

Innenministerium

Oberer Gutachterausschuss 
für Grundstückswerte

im Lande Nordrhein-Westfalen

Bek. d. Innenministeriums 
v. 14. 8. 2003 – 36.2 – 9219

Nach § 198 des Baugesetzbuches in Verbindung mit § 22
Abs. 1 der Gutachterausschussverordnung NW vom
7. März 1990 (GV. NW. S. 156), geändert durch Gesetz
vom 25. November 1997 (GV. NW. S. 430, 439) – SGV. NW.
231 –, wurden mit Wirkung vom 1. September 2003 fol-
gende Sachverständige für die Dauer von fünf Jahren zu
Gutachtern in den Oberen Gutachterausschuss für
Grundstückswerte im Land Nordrhein-Westfalen be-
stellt:

1. Dipl.-Ing. Manfred Ackermann (Hagen)
2. Dipl.-Ing. Dr. agrar. Theodor Beckmann (Kaarst)
3. Dipl.-Kfm. Werner Brinkmann (Köln)
4. Dr. Ing. Andreas Drees (Münster)
5. Dr. Ing. Gerd Geuenich (Gütersloh)
6. Dipl.-Ing. Horst Herrmann (Leverkusen)
7. Dipl.-Ing. Rainer Höhn (Hagen), gleichzeitig Vorsit-

zender
8. Dipl.-Ing. Ludwig Hoffmann (Düsseldorf)
9. Dipl.-Immobilienwirtin Marieluis Hülsbusch-Emden

(Hagen)
10. Dipl.-Ing. Walter Gantenberg (Marl)
11. Dipl.-Ing. Ulrich Jäger (Köln), gleichzeitig Stellver-

tretender Vorsitzender
12. Prof. Dr. Michael Krautzberger (Bonn)
13. Dipl.-Ing. Hans Peter Meul (Frechen)

14. Dipl.-Ing. Ludwig Nau (Recklinghausen)
15. Dipl.-Ing. Dr. agrar. Jobst Niebuhr (Bielefeld)
16. Dipl.-Ing. Hans-Wolfgang Schaar (Essen)
17. Prof. Dr. Erich Weiß (Bonn)

– MBl. NRW. 2003 S. 1012.

Landschaftsverband Rheinland

Öffentliche Anerkennung
als Träger der freien Jugendhilfe

– Shift gGmbH, Frechen  –

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland 
v. 7. 8. 2003

Der Landesjugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung
am 17. 6. 2003 die

Shift (Systemische Hilfe in Familie & Team) 
gGmbH, Frechen

gemäß § 75 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB
VIII) i.V.m. § 25 AG-KJHG NW, jeweils in der zur Zeit
geltenden Fassung, als Träger der freien Jugendhilfe öf-
fentlich anerkannt.

Köln, den 7. August 2003

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland

M o l s b e r g e r

– MBl. NRW. 2003 S. 1012.

III.

Zweckverband Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr (VRR)

Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses 

der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes 

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
(VRR)

Zur Vorbereitung auf die Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes VRR am 30. September 2003
findet eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Mittwoch, 24. September 2003, 10.00 Uhr, im Rathaus
der Stadt Essen, Raum R. 2.20 statt.

Die Tagesordnung für die Sitzung der Verbandsversamm-
lung am 30. September 2003 wird gesondert öffentlich
bekannt gemacht.

Essen, den 12. August 2003

Dr. Dieter  B a y e r

– MBl. NRW. 2003 S. 1012.

Sitzung 
der Verbandsversammlung 

des Zweckverbandes 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) 

am Dienstag, 30. September 2003

Am Dienstag, 30. September 2003, 10.00 Uhr, findet 
im Ratssaal des Rathauses der Stadt Essen, Ribbeck-
strasse 15,  eine Sitzung der Verbandsversammlung des
Zweckverbandes VRR statt.
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Tagesordnung

A
Öffentlicher Teil:

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der
Verbandsversammlung am 23. Juli 2003

2. Anfragen und Mitteilungen

3. Integrierte Gesamtverkehrsplanung

4. Zukünftige Finanzierung des ÖPNV im VRR
hier: EuGH-Urteil

B
Nichtöffentlicher Teil:

5. Zwischenbericht Neuorganisation

6. Management-Gesellschaft

7. Vertragliche Anschlussregelung mit der Deutschen
Bahn AG nach 2003 (einschließlich 10%-Paket)

8. Personalangelegenheiten

Der Hinweis auf diese Sitzung und die Tagesordnung
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Essen, den 13. August 2003

Adolf  M i k s c h
Vorsitzender 

der Verbandsversammlung

– MBl. NRW. 2003 S. 1012.
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